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Erste Ordnung 
zur Änderung der Masterprüfungsordnung  

für den Studiengang Berufspädagogik Pflege und Therapie 
an der Fachhochschule Bielefeld 

vom 4. Juli 2016 
 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 547) hat der Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule 
Bielefeld die folgende Ordnung als Änderungssatzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Masterprüfungsordnung (MPO) für den Studiengang Berufspädagogik Pflege und 
Therapie an der Fachhochschule Bielefeld vom 11.11.2013 (Verkündungsblatt der 
Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2013, Nr. 28, Seite 668 ff.) 
wird wie folgt geändert: 
 
 
In § 3 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 
 
Die Zulassung zum Studium setzt ein mindestens mit „gut“ abgeschlossenes 
Hochschulstudium mit dem Abschluss Bachelor oder eines vergleichbaren 
Studienganges im Bereich Pflege, Ergo-, Physiotherapie oder Gesundheit voraus. 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – bekannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Ausgefertigt aufgrund eines Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs 
Wirtschaft und Gesundheit vom 27.04.2016. 
 
 
Bielefeld, 4. Juli 2016 
 
Die Präsidentin 
der Fachhochschule Bielefeld 
 
 
gez. I Schramm-Wölk 
 
Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk 


